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Katholische Seelsorge für orthodoxe Christen?

wird. Die KRichtlinie rlaubt, dieser
Die Diasporasıtuation der orthodoxen Bitte 1m Notfall olge leisten; das
Christen bei kann pastoralen Not- wird diesem Fall NIC: der
Situationen führen. Konkrete Bitten katholischen IC zugeschrieben!.
seelsorgliche Dienste un! das wachsende
Bewudßstsein, das die Christen unterschied-
licher Konfessionen mehr verbindet als
trennt, verlangen von katholischen Seel- 1ine wIiC  ige Unterscheidung:
SOTSCIT Antworten auf die rage, welche 11IUS und Konfession®
Hilfestellungen ihnen konfessionsübergrei-
fend eute schon möglich sind. Unsere
Autorin, Ss1sten: il Institut für Kır- Der eingangs abgedruckte orschlag
chenrecht der Universität Wien, informiert für die Eintragung Taufbuch und
über den dafür geltenden rechtlichen KRah- Taufschein nthält allerdings eine pPrO-
IN  - (Redaktion) blematische Formulierung, insofern

VO „katholischen KRıtus“ spricht. Ge-
meınt ist wohl „katholische rche  M
Der au{ie der Geschichte chillern-
de Ritenbegriff hat erst der nach-

el„Da e1n Priester der eigenen Kirche NIC: konziliaren Rechtsfortbildung
erreichbar WTT, aDen die Eltern des präzise rechtliche Definition erhalten,
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die aufe Im katholischen 1EuUS gebeten, chenbegriff STe
wober dıe Fırmungz und dıe FEucharıistie definiert Kıtus „als das Urc die Kul-
NIC: gespendet wurden.“ Das ıta tur und die mstande der Geschichte

einer einigen Öösterre1- der Völker Je verschiedenartige liturgi-
chischen Diözesanblättern publizierten sche, theologische, spirituelle und dis-
chtlinie für den Umgang muıt ortho- zıplinäre Erbe, das UrcCc die einer
doxen Christen der Zzwel beziehungs- jeden IC eigenen Rechts eigene
welse re1l (Okumenischen) Konzilien Art des Glaubenslebens ausgedrückt
(den sogenannten „Altorientalen”). WIFTr e Unter dem Aspekt kirchlich Ie-
anchmal kommt VOTL, da{(ß eın ka- evanten es sind einerseıits der latei-
tholischer Seelsorger VO  a} Orthodoxen nische KRıtus und andererseits die Ost-

die Taufe ihres Kindes gebeten lichen Rıten unterscheiden. Von den

Vgl Hınweise für die Taufe Von Kindern christlicher ern, die altorientalischen Kirchen
angehören, hier zıt. nach: Verordnun der löÖzese Innsbruck 6 '/ (1993), Nr. 4I (Art 31)
Vgl den erblick bei arl Gerol ürst, Die edeutung des Codex Canonum Ecclesiarum
rıientalıum für die ostkirchliche Diaspora, OAKR (1993) 345{ff.
CEO ist die gangıge Abkürzung für O!  exX anonum Ecclesiarum UOrientalium”, das 1990 DIO-mulgierte und seit 10.1991 111 Rechtskraft befindliche Gesetzbuch für die katholischen
ÖOstkirchen.
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EVA M. SYNEK 

Katholische Seelsorge für orthodoxe Christen? 

Die Diasporasituation der orthodoxen 
Christen bei uns kann zu pastoralen Not­
situationen führen. Konkrete Bitten um 
seelsorgliche Dienste und das wachsende 
Bewußtsein, das die Christen unterschied­
licher Konfessionen mehr verbindet als 
trennt, verlangen von katholischen Seel­
sorgern Antworten auf die Frage, welche 
Hilfestellungen ihnen konfessionsübergrei­
fend heute schon möglich sind. Unsere 
Autorin, Assistentin am Institut für Kir­
chenrecht der Universität Wien, informiert 
über den dafür geltenden rechtlichen Rah­
men. (Redaktion) 

"Da ein Priester der eigenen Kirche nicht 
erreichbar war, haben die Eltern des 
Kindes, die der ... Kirche angehören, um 
die Taufe im katholischen Ritus gebeten, 
wobei die Firmung und die Eucharistie 
nicht gespendet wurden." - Das Zitat 
entstammt einer in einigen österrei­
chisehen Diözesanblättern publizierten 
Richtlinie für den Umgang mit ortho­
doxen Christen der zwei beziehungs­
weise drei (Ökumenischen) Konzilien 
(den sogenannten "Altorientalen"). 
Manchmal kommt es vor, daß ein ka­
tholischer Seelsorger von Orthodoxen 
um die Taufe ihres Kindes gebeten 

wird. Die Richtlinie erlaubt, dieser 
Bitte im Notfall Folge zu leisten; das 
Kind wird in diesem Fall nicht der 
katholischen Kirche zugeschrieben 1. 

1. Eine wichtige Unterscheidung: 
Ritus und Konfession 2 

Der eingangs abgedruckte Vorschlag 
für die Eintragung in Taufbuch und 
Taufschein enthält allerdings eine pro­
blematische Formulierung, insofern er 
vom "katholischen Ritus" spricht. Ge­
meint ist wohl "katholische Kirche". 
Der im Laufe der Geschichte schillern­
de Ritenbegriff hat erst in der nach­
konziliaren Rechtsfortbildung eine 
präzise rechtliche Definition erhalten, 
die nicht auf den konfessionellen Kir­
chenbegriff abstellt. C. 28 § 1 CCE03 
definiert Ritus "als das durch die Kul­
tur und die Umstände der Geschichte 
der Völker je verschiedenartige liturgi­
sche, theologische, spirituelle und dis­
ziplinäre Erbe, das durch die einer 
jeden Kirche eigenen Rechts eigene 
Art des Glaubenslebens ausgedrückt 
wird". Unter dem Aspekt kirchlich re­
levanten Erbes sind einerseits der latei­
nische Ritus und andererseits die öst­
lichen Riten zu unterscheiden. Von den 

Vgl. Hinweise für die Taufe von Kindern christlicher Eltern, die altorientalischen Kirchen 
angehören,.hier zit. nach: Verordnungsblatt der Diözese Innsbruck 68, (1993), Nr. 4, 5 (Art. 31). 
Vgl. den Uberblick bei earl Gerold Fürst, .. Die Bedeutung des Codex Canonum Ecc1esiarum 
OrientaIium für die ostkirchliche Diaspora, OAKR 42 (1993) 345ff. 
CCEO ist die gängige Abkürzung für "Codex Canonum Ecc1esiarum Orientalium", das 1990 pro­
mulgierte und seit 1.10.1991 in Rechtskraft befindliche Gesetzbuch für die katholischen 
Ostkirchen. 
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fünf östlichen (Haupt)riten konstanti- katholische Seelsorger sowohl einen
Überblick ber die Ritenvielfalt alsnopolitanisch (byzantinisch), alexan-

drinisch, antiochenisch-westsyrisch, auch ber die 1e orthodoxer De-
antiochenisch-ostsyrisch, armenisch nomınatıonen (und katholischer Ost-
sınd die rel erstgenannten och als rIchen verschaffen.’ ©1 ıst be-
aufgefächert, ZU. eispie. der achten, da{(s die orthodoxen rtchen
„alexandrinische Nıtus“ den kopti- ihrerseits nicht alle 1n voller rchen-
schen und den äthiopischen. sgesamt gemeinschaft stehen Im Folgenden
X1ibt mehr als 20 östliche Riten, die können 11UT eın paar grobe inweilise
mıiıt wenigen Ausnahmen‘ eweils Z.UT ersten Urlentierung gegeben WEl -
Urc. eiıne orthodoxe> un: eine den:
voller COMMUNLO muıt dem römischen Prinzipiell besteht olle irchenge-
Bischof sStehende katholische IC meinschaft zwischen den orthodoxen
verireien sind Die (zum Teil sehr klei- rtıchen der konstantinopolitanischen
nen) Ööstlich gepragten katholischen yzantinischen) tusfamilie, die auch
rchen eigenen Rechts wurden üher I'  en der Sieben (Okumenischen)
meist als (mit Rom) „umnierte” rchen Konzilien“ genannt werden also ZUuU

bezeichnet. unseren Breiten ist der eispie. die Griechisch-Orthodoxe,
katholischen Kirche ZW ar der „lateini- Russisch-Orthodoxe, Rumänisch-
sche“” Kıtus dominant, doch en auch TINOdOXe rche); außerdem inner-
Angehörige der Ostlıchen Ritusfamilien halb der sogenannten „Kırchen der

Österreich®. Dreı Konzilien”, die rel unters:
Katholische Seelsorger mussen sich 1mM 1C. Ritusfamilien repräsentieren ale-
klaren seın, da{fs Verwechslungen bei xandrinisch, antiochenisch-westsyrisch
der Kirchenzugehörigkeit, wl1e S1e und armenisch). Im Dialog mit der
der Praxis leider immer wieder VOT- katholischen IC nehmen unter-
kommen, mehr als 1010808 peinlich Sind schiedliche rtchen auch dann, WE
Sie elasten auch das Österreich S1e 7zueinander voller irchenge-
prinzipiell rfreulich gute ökumeni- melınscha: stehen unterschiedliche
sche Klima unnötig. Um pastora. Vel- Positionen eın So besteht beispiels-
antwortlich handeln können, ist welse zwischen der Syrisch-Ortho-
zunächst wichtig, dafs sich römisch- doxen und der Katholischen IC

Maroniten und Italo-Albaner sind insgesamt katholisch.
Daifs einıgen orthodoxen Kirchen aktuell jurisdiktionelle Unklarheiten giDt, aktisch
dazu, dafß manche Kiten mehr als ıner orthodoxen Kirche Jebendig SINd. Die aus verschiedenen
en und muıt unterschiedlicher Legitimation vVvon der Mutterkirche durch eiıne eigene
Jurisdiktion losgelösten Kirchen entbehren allerdings der eigenen Kirchenfamilie der Anerken-
IU durch alle der einzelne Schwesterkirchen.
Das österreichische Staatskirchenrecht bezeichnet die katholischen Kirchen der byzantinischen
Ritusfamilie als „griechisch-katholisch” „Griechisch“ bezieht sich hier VOT allem auf die Herkunft
des Kıtus, nicht auf die nationale rägung der TC| und uch Nn1C. auf die aktuell verwendete
Gottesdienstsprache. S50 gelten der erminologie des Osterreichischen Staatskirchenrechts
Beispiel die Angehörigen der ukrainisch-katholischen Kirche SCNAUSO w1e die Angehörigen der
rumänisch-katholischen IC| als riechisch-katholisch“. Die entsprechenden orthodoxen
Schwesterkirchen werden im Staatskirc enrecht tradıtionell als „griechisch-orientalisch” bezeich-
net. Subsumierbar sind prinzipiell alle Angehörigen Von orthodoxen Kirchen der „Sieben (Oku-
menischen) Konzilien”, für die 1967 das sogenannte „UOrthodoxengesetz” erlassen wurde.

ZU)] eispiel die Übersicht VO)]  } Fairy UoN Lilienfeld, Orthodoxe Kirchen, (1995)
3-4 Dietmar Winkler/Klaus Augustin (Hg.), Die Ostkirchen Ein Leitfaden, Giraz 1997
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fünf östlichen (Haupt)riten - konstanti­
nopolitanisch (byzantinisch), alexan­
drinisch, antiochenisch-westsyrisch, 
antiochenisch-ostsyrisch, armenisch -
sind die drei erstgenannten noch als 
aufgefächert, so zum Beispiel der 
"alexandrinische Ritus" in den kopti­
schen und den äthiopischen. Insgesamt 
gibt es mehr als 20 östliche Riten, die 
mit wenigen Ausnahmen 4 jeweils 
durch eine orthodoxes und eine in 
voller communio mit dem römischen 
Bischof stehende katholische Kirche 
vertreten sind. Die (zum Teil sehr klei­
nen) östlich geprägten katholischen 
Kirchen eigenen Rechts wurden früher 
meist als (mit Rom) "unierte" Kirchen 
bezeichnet. In unseren Breiten ist in der 
katholischen Kirche zwar der "lateini­
sche" Ritus dominant, doch leben auch 
Angehörige der östlichen Ritusfamilien 
in Osterreich 6. 

Katholische Seelsorger müssen sich im 
klaren sein, daß Verwechslungen bei 
der Kirchenzugehörigkeit, wie sie in 
der Praxis leider immer wieder vor­
kommen, mehr als nur peinlich sind. 
Sie belasten auch das in Österreich 
prinzipiell erfreulich gute ökumeni­
sche Klima unnötig. Um pastoral ver­
antwortlich handeln zu können, ist es 
zunächst wichtig, daß sich römisch-
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katholische Seelsorger sowohl einen 
Überblick über die Ritenvielfalt als 
auch über die Vielfalt orthodoxer De­
nominationen (und katholischer Ost­
kirchen!) verschaffen.7 Dabei ist zu be­
achten, daß die orthodoxen Kirchen 
ihrerseits nicht alle in voller Kirchen­
gemeinschaft stehen. Im Folgenden 
können nur ein paar grobe Hinweise 
zur ersten Orientierung gegeben wer­
den: 
Prinzipiell besteht volle Kirchenge­
meinschaft zwischen den orthodoxen 
Kirchen der konstantinopolitanischen 
(byzantinischen) Ritusfamilie, die auch 
"Kirchen der Sieben (Ökumenischen) 
Konzilien" genannt werden (also zum 
Beispiel die Griechisch-Orthodoxe, 
Russisch-Orthodoxe, Rumänisch­
Orthodoxe Kirche); außerdem inner­
halb der sogenannten "Kirchen der 
Drei Konzilien", die drei unterschied­
liche Ritusfamilien repräsentieren (ale­
xandrinisch, antiochenisch-westsyrisch 
und armenisch). Im Dialog mit der 
katholischen Kirche nehmen unter­
schiedliche Kirchen - auch dann, wenn 
sie zueinander in voller Kirchenge­
meinschaft stehen - unterschiedliche 
Positionen ein. So besteht beispiels­
weise zwischen der Syrisch-Ortho­
doxen und der Katholischen Kirche 

Maroniten und Italo-Albaner sind insgesamt katholisch. 
Daß es in einigen orthodoxen Kirchen aktuell jurisdiktionelle Unklarheiten gibt, führt faktisch 
dazu, daß manche Riten in mehr als einer orthodoxen Kirche lebendig sind. Die aus verschiedenen 
Gründen und mit unterschiedlicher Legitimation von der Mutterkirche durch eine eigene 
Jurisdiktion losgelösten Kirchen entbehren allerdings in der eigenen Kirchenfamilie der Anerken­
nung durch alle oder einzelne Schwesterkirchen. 
Das österreichische Staatskirchenrecht bezeichnet die katholischen Kirchen der byzantinischen 
Ritusfamilie als "griechisch-katholisch". "Griechisch" bezieht sich hier vor allem auf die Herkunft 
des Ritus, nicht auf die nationale Prägung der Kirche u~d auch nicht auf die aktuell verwendete 
Gottesdienstsprache. So gelten in der Terminologie des Osterreichischen Staatskirchenrechts zum 
Beispiel die Angehörigen der ukrainisch-katholischen Kirche genauso wie die Angehörigen der 
rumänisch-katholischen Kirche als "griechisch-katholisch". Die entsprechenden orthodoxen 
Schwesterkirchen werden im Staatskirchenrecht traditionell als "griechisch-orientalisch" bez~ich­
net. Subsumierbar sind prinzipiell alle Angehörigen von orthodoxen Kirchen der "Sieben (Oku­
menischen) Konzilien", fj!r die 1967 das sogenannte "Orthodoxengesetz" erlassen wurde. 
Vgl. zum Beispiel die Ubersicht von Fairy von Lilienfeld, Orthodoxe Kirchen, TRE 25 (1995) 
423-464; Dietmar Winkler/Klaus Augustin (Hg.), Die Ostkirchen. Ein Leitfaden, Graz 1997. 
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bereits eın umfassendes bilaterales Ab- nen kirchenrechtlichen ege (siehe
kommen ber gegenseıitige pastorale unten) Diese bleiben reilich hinter
Hilfestellungen®, während seltens der dem manchen Fällen erireull:
Hierarchie der koptischen IC die en Bewukßstsein, Schwesterkirchen
Anerkennung der katholischen auife fast vollständiger emeinscha
och ausste. Hinsic  1C der rtho- se1n, zurück.
doxen rchen der Sieben Konzilien
erfolgte etztere Z WaT prinzipiell 1993
ım Dialogdokument VO  5 Balamand, Zum Umgang mı1t relevanten
doch bei der Unterzeichnung kanonischen Normen
gerade die ertreier der zögernden
Kirchen (insbesondere die IC VO)]  a ökumenischen Kontext ist beson-
Griechenland und das Patriarchat VO  5 ers wichtig, sich den chtliniencha-
Jerusalem) nicht anwesend. rakter des kanonischen Rechts EW
erdings dominiert konfessionelles machen. Die orthodoxen rchen
Bewußtsein, wichtig vielen ÖOst- kennen neben der „akrıbischen“” An-
christen auch ist, S en en wendung, das heißt der SCNAUCH, dem
Man sollte hier nıicht Indifferenz as! Ortlau entsprechenden Anwendung
zuıleren. Vielmehr ist edenken, da{s der anonischen estimmungen, auch
bereits Johannes X XI betonte: „Das, die Rechtsanwendung „kat’oikono-
Was verbindet, ist jel mehr als mian , WE eiıne buchstabengetreue
das, Was trennt  M4 Die Öökumeni- Erfüllung der strengen ege einem
schen Dialoge der etzten Zze. reten Einzelfall der soter1010-
en dieses Wissen eine tiefe Zu- gischen Zielsetzung des kanonischen
sammengehörigkeit der katholischen Rechts nicht ANSCINCSSCH erscheint.
und der orthodoxen rchen vieliac. Miıt der Otkonomia wird er
e.  a  g einem entspannten Öku- Umständen die ach Akrıbia nicht
menischen Kontext ist nıicht eTrTW ässige Sakramentenspendung
derlich, da{fs manchen Situationen Katholiken selıtens eines orthodoxen
der gemeinsame Ritus (1.V.m Sprache, Geistlichen beziehungsweise der Ga-
Nationalität, kulturellem Erbe, als kramentenempfang eınes orthodoxen
verbindender erlebt wird als die ano- Gläubigen der katholischen chwe-
nische Kirchengemeinschaft. Vor em sterkirche möglich ber auch das
dann, WE der Diaspora für einen katholische Sakramentenrecht kennt
Kıtus ZWaT eın orthodoxer, aber kein jedenfalls hinsic  1C. Eucharistie,
katholischer Seelsorger da ist er Bufse un Krankensalbung einen
umgekehrt), mufs dieser damıt rech- en Ermessensspielraum (vgl.
CIN, da({(s seinen ottesdienst auch CIC; 671 CCEO; 159—160).
Angehörige der ritusgleichen chwe- Die kanonischen Bestimmungen Sind
Ster besuchen. Prinzipiell gelten e1 Bewulwßsstsein andhaben,
auch olchen Fällen für die rage des da{ der katholische Gesetzgeber ück-
akramentenempfangs die Ugemei- 1C  ahme auf die wachsende An-

Ignatıus akka l., VO! 23.6.1984 (vgl Dokumente wachsender Übereinstimmung IL, Paderborn
Übereinkommen zwischen aps! Ohannes Paul IL un! dem Patriarchen VO]  - Antiochien, Mar

Frankfurt 1992, 571-574).
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bereits ein umfassendes bilaterales Ab­
kommen über gegenseitige pastorale 
Hilfestellungen8, während seitens der 
Hierarchie der koptischen Kirche die 
Anerkennung der katholischen Taufe 
noch aussteht. Hinsichtlich der Ortho­
doxen Kirchen der Sieben Konzilien 
erfolgte letztere zwar prinzipiell 1993 
im Dialogdokument von Balamand, 
doch waren bei der Unterzeichnung 
gerade die Vertreter der zögernden 
Kirchen (insbesondere die Kirche von 
Griechenland und das Patriarchat von 
Jerusalem) nicht anwesend. 
Allerdings dominiert konfessionelles 
Bewußtsein, so wichtig es vielen Ost­
christen auch ist, nicht in allen Fällen. 
Man sollte hier nicht Indifferenz asso­
ziieren. Vielmehr ist zu bedenken, daß 
bereits Johannes XXIII. betonte: "Das, 
was uns verbindet, ist viel mehr als 
das, was uns trennt". Die ökumeni­
schen Dialoge der letzten Jahrzehnte 
haben dieses Wissen um eine tiefe Zu­
sammengehörigkeit der katholischen 
und der orthodoxen Kirchen vielfach 
bekräftigt. In einem entspannten öku­
menischen Kontext ist es nicht verwun­
derlich, daß in manchen Situationen 
der gemeinsame Ritus (i.Y.m. Sprache, 
Nationalität, kulturellem Erbe, ... ) als 
verbindender erlebt wird als die kano­
nische Kirchengemeinschaft. Vor allem 
dann, wenn in der Diaspora für einen 
Ritus zwar ein orthodoxer, aber kein 
katholischer Seelsorger da ist (oder 
umgekehrt), muß dieser damit rech­
nen, daß seinen Gottesdienst auch 
Angehörige der ritusgleichen Schwe­
sterkirche besuchen. Prinzipiell gelten 
auch in solchen Fällen für die Frage des 
Sakramentenempfangs die allgemei-
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nen kirchenrechtlichen Regeln (siehe 
unten). Diese bleiben freilich hinter 
dem in manchen Fällen erfreulich 
hohen Bewußtsein, Schwesterkirchen 
in fast vollständiger Gemeinschaft zu 
sein, zurück. 

2. Zum Umgang mit relevanten 
kanonischen Normen 

Im ökumenischen Kontext ist es beson­
ders wichtig, sich den Richtliniencha­
rakter des kanonischen Rechts bewußt 
zu machen. Die orthodoxen Kirchen 
kennen neben der "akribischen" An­
wendung, das heißt der genauen, dem 
Wortlaut entsprechenden Anwendung 
der kanonischen Bestimmungen, auch 
die Rechtsanwendung "kat' oikono­
mian ", wenn eine buchstabengetreue 
Erfüllung der strengen Regel in einem 
konkreten Einzelfall der soteriolo­
gischen Zielsetzung des kanonischen 
Rechts nicht angemessen erscheint. 
Mit Hilfe der Oikonomia wird unter 
Umständen die nach Akribia nicht zu­
lässige Sakramentenspendung an 
Katholiken seitens eines orthodoxen 
Geistlichen beziehungsweise der Sa­
kramentenempfang eines orthodoxen 
Gläubigen in der katholischen Schwe­
sterkirche möglich. Aber auch das 
katholische Sakramentenrecht kennt -
jedenfalls hinsichtlich Eucharistie, 
Buße und Krankensalbung - einen 
hohen Ermessensspielraum (vgl. c. 844 
CIC; c. 671 CCEO; ÖD 122ff; 159-160). 
Die kanonischen Bestimmungen sind 
dabei im Bewußstsein zu handhaben, 
daß der katholische Gesetzgeber Rück­
sichtnahme auf die wachsende An-

Übereinkommen zwischen Papst Johannes Paul II. und dem Patriarchen von Antiochien, Mar 
Ignatius Zakka 1., vom 23.6.1984 (vgl. Dokumente wachsender Übereinstimmung II, Paderbom­
Frankfurt 1992,571-574). 
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näherung und Öökumenische Taug- Allgemeine 1C.  1inıen für
ichkeit als elıtende Interpretations- pastorale Hilfestellungen
kriterien berücksichtigt sehen WL1.
omı ist gegenseitige pastorale: Aus- TiINOdOXeEe Christen werden der Dia-
hilfe Einzelfall heute sicher cht notgedrungen VOT em dann
ausschliefßlich zwischen der Syrisch- Anschluß eine katholische rchen-
Orthodoxen und der Katholischen Kir- gemeinde beziehungsweise pastorale
che möglich, die diesbezüglic bereits Begleitung un Sakramentenspendung
interkonfessionelle Normen vereinbart Urc den katholischen Seelsorger
en. Allerdings sollten katholische suchen, W© VOILI Ort keine seelsorg-
Seelsorger auch daran denken, da{fs 1C. Betreuung selıtens der eigenen
Öökumenisches Handeln sich NıcC auf IC gewährleistet ist. Katholische
elgegenüber jenen Orthodoxen Seelsorge orthodoxen Yısten ist
reduziert, die bei ihnen pastorale ilfe olchen Situationen als Dienst der
suchen. Bereıts das Vaticanum be- Schwesterkirche sehen. Okume-
kennt sich Z.UT C  o gegenüber den nisch verantwortliches pastorales Han-
eigenen Normen der rthodoxen Kir- deln Setz das Bemühen arum VOTaus,
chen. Die nachkonziliare Rechtsfort- niemand seliner eigenen Kirchentradi-
bildung hat dieses Prinzıp immer star- tion entfremden
ker relevante katholische inzel- Kaum edenken xibt hinsichtlich
NOrmMen übersetzt, ZU. eispie auch der Gewährung eines katholischen Be-

Bereich des Eherechts WIe och gräbnisses „unter der Voraussetzung,
zeigen ist. Zuletzt Orderte das Oku- da{fßs eın eigener Amtsträger nicht e_

reicht werden kann  “ Es ist aber Rück-menische Direktorium ® (OD) eindring-
lich ZULXT Rücksic  ahme auf die ortho- sprache muıiıt dem Ordinarius halten,
doxen Vorschriften auf, die VOTL em dem nach 1183 CIC (c 876

Fragen der erlaubten „communicatıo die Letztentscheidung vorbe-
In sacrıs” genere strenger als das halten bleibt ÖOkumenisch heikler ıst
katholische Kirchenrecht Sind (vgl die Sakramentenspendung ortho-
107—-108; speziell 1C auf die OrtNO- Oxe Y1Sten. Jedenfalls unterlas-
doxen en SE ist die katholische JIrauung zweler

Rıchard Potz, Okumenische Interpretation. Zur gegenwärtigen Situation der kanonistischen Aus-
le sliehre, Zwischen Tradition und Erneuerung. Gedenkschrift für Plöchl AKR
[1985] 62— 8 F ders., Die Grade der cCOommMunl10 1m Katholischen Kirchenrecht, Kanon (1 987), 51—-64,
spricht VOIl iınem ökumenischen Auslegungsprinzip der kirchlichen Rechtsordnung („Jedes
Gesetz ist 1Im Hinblick auf die zukünftige Einheit der Kirche interpretieren”) und iner „Oku-
menischen Meistbegünstigungsklausel“ („Was immer für die Angehörigen ıner bestimmten
Kirche, die sich 3  n der plena COMMUNI10O mıt der Katholischen Kirche befindet, eingeräumt wird,
ist uch auf die Angehörigen jener Kirchen auszudehnen, die 1m gleichen rad der COMMUNIO ZUT
Katholischen Kirche stehen”). nter Berücksichtigung der LE UEL Okumenedokumente der
Katholischen Kirche Eva nek, „Das, Was uns verbindet, ist 1el tärker als das, W as uns rennt‘  44
(Johannes XAIL.) Die uen kumenedokumente der Katholischen rche, OAKKR 44 —97)
—
Päpstlicher Kat ZUT Förderung derel der risten, Direktorium ZUTI Ausführung der Prinzıi-

lien und Normen über den Okumenismus, VO 3.1993, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 110, hg. VO' Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.
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näherung und ökumenische Taug­
lichkeit als leitende Interpretations­
kriterien berücksichtigt sehen wilU 
Somit ist gegenseitige pastorale' Aus­
hilfe im Einzelfall heute sicher nicht 
ausschließlich zwischen der Syrisch­
Orthodoxen und der Katholischen Kir­
che möglich, die diesbezüglich bereits 
interkonfessionelle Normen vereinbart 
haben. Allerdings sollten katholische 
Seelsorger auch daran denken, daß 
ökumenisches Handeln sich nicht auf 
Offenheit gegenüber jenen Orthodoxen 
reduziert, die bei ihnen pastorale Hilfe 
suchen. Bereits das 2. Vaticanum be­
kennt sich zur Achtung gegenüber den 
eigenen Normen der Orthodoxen Kir­
chen. Die nachkonziliare Rechtsfort­
bildung hat dieses Prinzip immer stär­
ker in relevante katholische Einzel­
normen übersetzt, zum Beispiel auch 
im Bereich des Eherechts - wie noch zu 
zeigen ist. Zuletzt forderte das Öku­
menische Direktorium 10 (ÖD) eindring­
lich zur Rücksichtnahme auf die ortho­
doxen Vorschriften auf, die vor allem 
in Fragen der erlaubten "communicatio 
in sacris" generell strenger als das 
katholische Kirchenrecht sind (vgl. ÖD 
107-108; speziell im Blick auf die ortho­
doxen Kirchen ÖD 122ff). 
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3. Allgemeine Richtlinien für 
pastorale Hilfestellungen 

Orthodoxe Christen werden in der Dia­
spora notgedrungen vor allem dann 
Anschluß an eine katholische Kirchen­
gemeinde beziehungsweise pastorale 
Begleitung und Sakramentenspendung 
durch den katholischen Seelsorger 
suchen, wenn vor Ort keine seelsorg­
liche Betreuung seitens der eigenen 
Kirche gewährleistet ist. Katholische 
Seelsorge an orthodoxen Christen ist in 
solchen Situationen als Dienst an der 
Schwesterkirche zu sehen. Ökume­
nisch verantwortliches pastorales Han­
deln setzt das Bemühen darum voraus, 
nierri.and seiner eigenen Kirchentradi­
tion zu entfremden. 
Kaum Bedenken gibt es hinsichtlich 
der Gewährung eines katholischen Be­
gräbnisses "unter der Voraussetzung, 
daß ein eigener Amtsträger nicht er­
reicht werden kann". Es ist aber Rück­
sprache mit dem Ordinarius zu halten, 
dem nach c. 1183 § 3 CIC (c. 876 § 1 
CCEO) die Letztentscheidung vorbe­
halten bleibt. Ökumenisch heikler ist 
die Sakramentenspendung an ortho­
doxe Christen. Jedenfalls zu unterlas­
sen ist die katholische Trauung zweier 

Richard Patz, Ökumenische Interpretation. Zur gegenwärtigen Situation der kanonistisc~en Aus­
legungslehre, in: Zwischen Tradition und Erneuerung. Gedenkschrift für W.M. Plöchl (= OAKR 35 
[1985]62-82; ders., Die Grade der communio im Katholischen Kirchenrecht, Kanon 8 (1987),51-64, 
spricht von einem ökumenischen Auslegungsprinzip der kirchlichen Rechtsordnung ("J.~des 
Gesetz ist im Hinblick auf die zukiinftige Einheit der Kirche zu interpretieren") und einer "Oku­
menischen Meistbegiinstigungsklausel" ("Was immer für die Angehörigen einer bestimmten 
Kirche, die sich nicht in der plena cammunio mit der Katholischen Kirche befindet, eingeräumt wird, 
ist auch auf die Angehörigen jener Kirchen auszudehnen, die im gleiche~. Grad der communio zur 
Katholischen Kirche stehen"). - Unter Berücksichtigung der neuen Okumenedokumente der 
Katholischen Kirche Eva M. Sy'nek, "Das, was uns verbindet, ist viel stärker al~.das, was uns trennt" 
(Johannes XXIII.). Die neuen Okumenedokumente der Katholischen Kirche, OAKR 44,2 (1995-97) 
197-224. 

10 Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Direktorium zur Ausführung der Prinzi­
pien und Normen über den Okumenismus, vom 25.3.1993, Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls, Nr. 110, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. 
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Orthodoxer.! uch die auife eiınes gCch Problemen sollte INan jedenfalls
es orthodoxer ern kann (siehe versuchen, mıt dem zuständigen
die einleitenden Bemerkungen) 1Ur 1m orthodoxen Seelsorger Kontakt aufzu-
Notfall erfolgen. der ege wird die nehmen. Unproblematisch erscheint

auf Grund des bereits erwähntenpastorale Hilfestellung eiINes katholi-
schen Seelsorgers orthodoxe Chri- Pastoralabkommens der Sakramenten-
sten, die heiraten wollen der eın empfang einem katholischen Ottes-

auilie bringen, VOTLr em arın lie- dienst für Angehörige der Syrisch-
gCNH, die Kontaktaufnahme mıt dem Orthodoxen IC (abgesehen VO  e

zuständigen Seelsorger erleichtern. Wien, die Betreuung Urc die
den wenigen ällen, ın denen 5 eigene Pfarre gewährleistet ist) 1e1

Österreich keinen Seelsorger der e1ige- Verständnis pastora schwierige
1ien IC 41018 ist der Kontakt Situationen ist auch se1ıtens des Arme-
einer möglichst nahestehenden Kirche nisch-Apostolischen 1SCNOIS e_

warten. Be1l den Orthodoxen rtchenvermitteln Be1l Angehörigen einer
orthodoxen Kirche der Sieben Konzi- der Sieben Konzilien kann vorkom-
lien wendet 1I1an sich 1mM Zweitfelsfall Men, da{s die Seelsorger unterschied-

besten den griechisch-ortho- iıcher Jurisdiktionen denselben Fall
doxen Bischof.!? nıcht einheitlich beurteilen.
ezüglic der pendung VO  } ucha- einer Notlage, jedenfalls aber
ristie, Bußfßse und Krankensalbung Todesgefahr, ist die Sakramentenspen-
orthodoxe Christen ist das katholische dung orthodoxe Christen Aaus katho-
Kirchenrech: sehr en Gie ist grund- ischer 1C. wohl auch dann ANSCIMECS-
Satzlıc. rlaubt, „Wenn diese VO  3 sich SCN, WE se1ltens der Hierarchie einer
aus arum en und echter Weise orthodoxen IC eıne Zustimmung
disponiert Sind ” (vgl CIC; erwarten ware Besteht eine per-

6/1 Wie bereits anı petujerte Notlage darın, da{fß aus Ent-
merkt, Sind allerdings die VO  } den ernungsgründen die regelmäßige Be-
katholischen Verantwortlichen mıtzu- uun uUrc einen Seelsorger der
beachtenden Normen der Orthodo- eigenen Kirche unmöglich ist, ware
Xx@1l rchen Fragen der erlaubten eine Absprache Sinne ökumen_i_scher
„cCommunicatıo ın Ssacrıs“ genere Stren- Verständigung wünschenswert. Ahnli-
SeT. Be1l Vorliegen besonderer TO- ches gilt für die Situation bekenntnis-
raler mMstande WIT' 1im Einzelfall Vüschiedengr Famiulien (vgl die ein-
aber dennoch möglich se1ın, eine e1in- chlägigen Überlegungen OD 152;
vernehmliche Ausn  eregelung 59—160), denen die Chance einge-
treffen (siehe das ben hinsichtlich raumt werden sollte, bekenntnisver-
„Otikonomita” esagte). Be1 einschlägi- bindend werden.

Gemäß 833 CEO kann ‚WaT der Ortsordinarius die Befugnis ZUrF Segnung ıner Ehe zweler
orthodoxer Christen, die sich nicht ınen Priester der eigenen Kirche ohne große Beschwernis
wenden können, erteilen, sofern diese spontan darumen und kein Ehehindernis entgegensteht.Eine Situation, der dies ökumenisch verantwortlicher Weise möglich wäre, ist Osterreich

12
ber aumar.
Für Österreich: Griechisch-orthodoxe Kirche, Fleischmarkt 1 f A-10 Wien.
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Orthodoxer. l1 Auch die Taufe eines 
Kindes orthodoxer Eltern kann (siehe 
die einleitenden Bemerkungen) nur im 
Notfall erfolgen. In der Regel wird die 
pastorale Hilfestellung eines katholi­
schen Seelsorgers für orthodoxe Chri­
sten, die heiraten wollen oder ein Kind 
zur Taufe bringen, vor allem darin lie­
gen, die Kontaktaufnahme mit dem 
zuständigen Seelsorger zu erleichtern. 
In den wenigen Fällen, in denen es in 
Österreich keinen Seelsorger der eige­
nen Kirche gibt, ist der Kontakt zu 
einer möglichst nahestehenden Kirche 
zu vermitteln. Bei Angehörigen einer 
orthodoxen Kirche der Sieben Konzi­
lien wendet man sich im Zweifelsfall 
am besten an den griechisch-ortho­
doxen Bischof.12 

Bezüglich der Spendung von Eucha­
ristie, Buße und Krankensalbung an 
orthodoxe Christen ist das katholische 
Kirchenrecht sehr offen. Sie ist grund­
sätzlich erlaubt, "wenn diese von sich 
aus darum bitten und in rechter Weise 
disponiert sind" (vgl. c. 844 § 3 CIC; 
c. 671 § 3 CCEO). Wie bereits ange­
merkt, sind allerdings die - von den 
katholischen Verantwortlichen mitzu­
beachtenden - Normen der Orthodo­
xen Kirchen in Fragen der erlaubten 
"communicatio in sacris" generell stren­
ger. Bei Vorliegen besonderer pasto­
raler Umstände wird es im Einzelfall 
aber dennoch möglich sein, eine ein­
vernehmliche Ausnahmeregelung zu 
treffen (siehe das oben hinsichtlich 
"Oikonomia" Gesagte). Bei einschlägi-
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gen Problemen sollte man jedenfalls 
versuchen, mit dem zuständigen 
orthodoxen Seelsorger Kontakt aufzu­
nehmen. Unproblematisch erscheint 
auf Grund des bereits erwähnten 
Pastoralabkommens der Sakramenten­
empfang in einem katholischen Gottes­
dienst für Angehörige der Syrisch­
Orthodoxen Kirche (abgesehen von 
Wien, wo die Betreuung durch die 
eigene Pfarre gewährleistet ist). Viel 
Verständnis für pastoral schwierige 
Situationen ist auch seitens des Arme­
nisch-Apostolischen Bischofs zu er­
warten. Bei den Orthodoxen Kirchen 
der Sieben Konzilien kann es vorkom­
men, daß die Seelsorger unterschied­
licher Jurisdiktionen denselben Fall 
nicht einheitlich beurteilen. 
In einer Notlage, jedenfalls aber in 
Todesgefahr, ist die Sakramentenspen­
dung an orthodoxe Christen aus katho­
lischer Sicht wohl auch dann angemes­
sen, wenn seitens der Hierarchie einer 
orthodoxen Kirche keine Zustimmung 
zu erwarten wäre. Besteht eine per­
petuierte Notlage darin, daß aus Ent­
fernungsgründen die regelmäßige Be­
treuung durch einen Seelsorger der 
eigenen Kirche unmöglich ist, wäre 
eine Absprache im Sinne ökumenischer 
Verständigung wünschenswert. Ähnli­
ches gilt für die Situation bekenntnis­
verschiedener Familien (vgl. die ein­
schlägigen Überlegungen in ÖD 152; 
159-160), denen die Chance einge­
räumt werden sollte, bekenntnisver­
bindend zu werden. 

11 Gemäß c. 833 CCEO kann zwar der Ortsordinarius die Befugnis zur Segnung einer Ehe zweier 
orthodoxer Christen, die sich nicht an einen Priester der eigenen Kirche ohne große Beschwernis 
wenden können, erteilen, sofern diese spontan darum bitten und kein Ehehindernis entg~gensteht. 
Eine Situation, in der dies in ökumenisch verantwortlicher Weise möglich wäre, ist für Osterreich 
aber kaum denkbar. 

12 Für Österreich: Griechisch-orthodoxe Kirche, Fleischmarkt 13, A-lOI0 Wien. 
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Kinder- un Jugendarbeit den, ihre eigene Tadıtıon kennenzu-
lernen.

Eın besonders WIC.  ger Ort ökume- Von der Teilnahme ruppenstun-
verantwortlichen pastoralen den gesondert beurteilen ist die

Handelns ıst die ICNALliche iınder- Teilnahme katholischen Gottesdien-
und Jugendarbeit. Junge orthodoxe sten, VOTr allem aber der akramenten-
Christen en NnıcC 11Ur ber ihre empfang. Unsicherheiten katholischer
Freunde Zugang Katholischen Seelsorger ber das richtige Verhalten
Jungschar und Jugend Immer WIe- tauchen insbesondere Zusammen-
der taucht der Praxiıs auch das Pro- hang mıt Erstkommunion und Fir-
blem auf, da{fs eın orthodoxes INUNS immer wlieder auf. Die rage,
ZUm atholischen rstkommunion- ob eın orthodoxes katholisch g..

firmt werden kann, erübrigt sich VO)  >qder irmunterricht angemeldet wird.
Okumenische, Von mehreren en elbst, da 6C die Myronsalbung ent-
gemeinsam verantwortete, offene Ju- spricht der katholischen irmung g_
gendarbeit wird hier als Desiderat melınsam mıiıt der auife bereits empfan-
sehr eutlic Innerhalb der normalen SCn
'arrs  Te: zZi1e Kinder- und Ju- selben Gottesdienst er wen1g
gendarbeit meiıst VOTLT em auf das später) wurde ihm auch das IS Mal
Hineinwachsen eine bestimmte Kir- die Eucharistie gereicht. Die orthodo-
chentradition und Urtsgemeinde. SO- Xen rtchen halten alle der altkirch-
mıt ist pastora. ußerst behutsames lichen Praxis test, die Initiationssa-
orgehen gefordert. Einerseits ist er kramente nicht auseinanderzureißen.!*
eın vermeiden, die katholi- Fiıne „Erstkommunionteier“ ist alsı
sche Kirche betreibe ber ihre Kinder- ber die allgemeine Problematik des
und Jugendarbeit versteckten „Prose- ramentenempfanges einer Kır-
lytismus”. Andererseits darf niemand che, mıt der keine VO. irchenge-
schon Sal nicht eın VOT den meinschaft besteht, hinaus proble-
Kopf gestoßen werden. Es ist außer- matisch Unter Berücksichtigung der
dem bedenken, da{fs aufßfßerhalb VO  a bereits besprochenen Grundsätze ist
Wıen wenige orthodoxe Seelsorge- für katholische Seelsorger eıne andere
stellen eingerichtet sind, jJunge Chri- allgemeingültige mpfehlung möglich
sten also kaum religiöse Alternativen als die, mıit dem 1m konkreten Fall

Teilnahme der Kinder- der zuständigen orthodoxen Seelsorger
Jugendgruppe einer Schwesterkirche Rücksprache halten. pastora
en amıt stehen katholische Seel- begründeten inzelfällen wird der
SUOISCI VOT einer schwierigen Aufgabe: Kommunionempfang wohl nicht LLUX
Im Sinne gelebter Okumene sollten bel Angehörigen der syrisch-orthodo-
1m Bedarfsfall Hilfestellungen für Jun- xen IC ausnahmsweise möglich

orthodoxe Yısten angeboten WEelI- Sein. Es sollte gegebenenfalls darauf

13 Die Myronsalbung ist uch dann anzunehmen, WEe] S1Ee 1m kanonischen Taufzeugnis nıicht ©1 -
wähnt ist ( D 99

14 rundsätzlich gilt dies uch für die katholischen Ostkirchen, wobei ıch allerdings hinsichtlich des
Kommunionempfanges unterschiedliche Ta.  en eingebürgert haben. Die „Erstkommunions-
frage“ ist daher jedenfalls eingehend mıit den ern abzuklären
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4. Kinder- und Jugendarbeit 

Ein besonders wichtiger Ort ökume­
nisch verantwortlichen pastoralen 
Handelns ist die kirchliche Kinder­
und Jugendarbeit. Junge orthodoxe 
Christen finden nicht nur über ihre 
Freunde Zugang zur Katholischen 
Jungschar und Jugend. Immer wie­
der taucht in der Praxis auch das Pro­
blem auf, daß ein orthodoxes Kind 
zum katholischen Erstkommunion­
oder Firmunterricht angemeldet wird. 
Ökumenische, von mehreren Kirchen 
gemeinsam verantwortete, offene Ju­
gendarbeit wird hier als Desiderat 
sehr deutlich. Innerhalb der normalen 
Pfarrstrukturen zielt Kinder- und Ju­
gendarbeit meist vor allem auf das 
Hineinwachsen in eine bestimmte Kir­
chentradition und Ortsgemeinde. So­
mit ist pastoral äußerst behutsames 
Vorgehen gefordert. Einerseits ist aller 
Anschein zu vermeiden, die katholi­
sche Kirche betreibe über ihre Kinder­
und Jugendarbeit versteckten "Prose­
lytismus". Andererseits darf niemand -
schon gar nicht ein Kind - vor den 
Kopf gestoßen werden. Es ist außer­
dem zu bedenken, daß außerhalb von 
Wien nur wenige orthodoxe Seelsorge­
steIlen eingerichtet sind, junge Chri­
sten also kaum religiöse Alternativen 
zur Teilnahme an der Kinder- oder 
Jugendgruppe einer Schwesterkirche 
haben. Damit stehen katholische Seel­
sorger vor einer schwierigen Aufgabe: 
Im Sinne gelebter Ökumene sollten 
im Bedarfsfall Hilfestellungen für jun­
ge orthodoxe Christen angeboten wer-
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den, ihre eigene Tradition kennenzu­
lernen. 
Von der Teilnahme an Gruppenstun­
den gesondert zu beurteilen ist die 
Teilnahme an katholischen Gottesdien­
sten, vor allem aber der Sakramenten­
empfang. Unsicherheiten katholischer 
Seelsorger über das richtige Verhalten 
tauchen insbesondere im Zusammen­
hang mit Erstkommunion und Fir­
mung immer wieder auf. Die Frage, 
ob ein orthodoxes Kind katholisch ge­
firmt werden kann, erübrigt sich von 
selbst, da es die Myronsalbung (ent­
spricht der katholischen Firmung) ge­
meinsam mit der Taufe bereits empfan­
gen hat. 13 

Im selben Gottesdienst (oder wenig 
später) wurde ihm auch das erste Mal 
die Eucharistie gereicht. Die orthodo­
xen Kirchen halten alle an der altkirch­
lichen Praxis fest, die Initiationssa­
kramente nicht auseinanderzureißen. 14 

Eine "Erstkommunionfeier" ist also 
über die allgemeine Problematik des 
Sakramentenempfanges in einer Kir­
che, mit der keine volle Kirchenge­
meinschaft besteht, hinaus proble­
matisch. Unter Berücksichtigung der 
bereits besprochenen Grundsätze ist 
für katholische Seelsorger keine andere 
allgemeingültige Empfehlung möglich 
als die, mit dem im konkreten Fall 
zuständigen orthodoxen Seelsorger 
Rücksprache zu halten. In pastoral 
begründeten Einzelfällen wird der 
Kommunionempfang wohl nicht nur 
bei Angehörigen der syrisch-orthodo­
xen Kirche ausnahmsweise möglich 
sein. Es sollte gegebenenfalls darauf 

13 Die Myron~albung ist auch dann anzunehmen, wenn sie im kanonischen Taufzeugnis nicht er­
wähnt ist (OD 99). 

14 Grundsätzlich gilt dies auch für die katholischen Ostkirchen, wobei sich allerdings hinsichtlich des 
Kommunionempfanges unterschiedliche Praktiken eingebürgert haben. Die "Erstkoinmunions­
frage" ist daher jedenfalls eingehend mit den Eltern abzuklären. 
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geachte werden, da{fs das orthodoxe NSSEeS eingeräumt: ” Auf ausdrückli-
wei(ß: ESs ist Nnıc seine „erste chen Wunsch der Erziehungsberech-

Kommunilon“.' gten beziehungsweise des eigenbe-
rechtigten Schülers (mit vollendetem

Lebensjahr bei Zustimmung der
Teilnahme rthodoxer Schüler A  im entsprechenden Religionsgemeinschaft

katholischen Religionsunterricht? ist solche Schüler (genauso w1e für
ekenn!  slose Chuler die Teilnahme

Besonders schulischen Bereich mu{fß jedem beliebigen eingerichteten
der ehrer beziehungsweise Seelsorger zulässig auf Unsc mıt Vermerk
neben dem kirchlichen auch das staat- Zeugnis, aber ohne eistungsbeurtei-
liche echt beachten !®. Bei orthodoxen Jung) Analoge Sonderregelungen für
ülern WIFTFr‘ INall EK dem katholi- Schüler staatlıch anerkannter Bekennt-
schen Religionslehreren, sofern nısse wurden bislang formal S g-
el hilft, abzuklären, welcher ortho- troffen. Es kommt der Diaspora
doxen Denominatıiıon eın Schüler alı- allerdings immer wieder OT, da{fs die
gehört, ob VOI Ort eın entsprechender eigene IC geringer Schü-
Religionsunterricht (RU) eingerichtet lerzahl der auch aQaus organisatorischer
wurde er bei genügen Interessen- Überforderung praktisch keinen Un-
ten: eingerichtet werden kann”), be- terricht einrichten kann inzelne
ziehungsweise den Kontakt den ständige kirchliche ere orthodoxer
orthodoxen Stellen herzustellen FEine Kinder signalisieren, da{s 6S1Ee solchen

Fällen die Teilnahme katholischenreguläre Zuständigkeit des atholi-
schen Religionslehrers für orthodoxe eher befürworten. inzelfällen
Kinder besteht aber nicht Wenn aus en Schüler unter ausdrücklicher
Aufsichtsgründen nÖötig ıst, rlaubt das inwilligung er Betroffener atholi-
staatliche Schulrecht ZW ar das Ver- scher ehrer, Erziehungsberechtigter
bleiben al katholischen n1ıcC teil- und kirchlicher Oberer des Schülers)
nehmender also auch orthodoxer) bereits 1n der ergangenheit CONtra
Schüler der Klasse, grundsätzlic ezem voll katholischen teilge-
aber nicht deren Teilnahme Unter- €11. Aus kirchlicher 1C beste-
richt Doch wurde rlafßsweg die hen hinsic  1C olcher Konsenslösun-
öglichkeit der Teilnahme Nnter- gCcn eiıne Bedenken, VOIL allem dann
richt Schüler eines staatlich bislang nicht, WE als erfreuliche TUC Öku-
nicht anerkannten Religionsbekennt- menischer Dialoge bereits bilaterale

Vgl die Pastoralen Vereinbarungen der Deutschen Bischöfe mıt der Syrisch-orthodoxen IC
VO!] 24.1.1994 ZUT Umsetzung der weitgehenden Kirchengemeinschaft auf dem Gebiet der
akramentenspendun Pkt AK 163 (1994) 155f.
Vgl ZUTXT Rechtslage In sterreich Inge Gampl/Rıchard Potz/Brigitte Schinkele, Österreichisches aats-
kiırchenrecht. esetze, Materialien, Rechtsprechung, Wien 1990; 1993

17 Keinesfalls darf der ule, weil aktuell keıin eigener orthodoxer Religionslehrer da ist, ZUTC

meldung VO orthodoxen ermunter‘ werden. SO hıintertreibt die rechtlich für alle
Staatiıc. anerkannten Denominationen grundsätzlich mögliche un! zumindest den Ballungs-
zentren VO]  - den ın Osterreich tärker vertretenen Kirchen auch meist Form VO!  - Sammel-
klassen durchwegs leistbare Einrichtung 1ines eigenen Religionsunterrichtes!
Also ZU Beispiel Angehörige der koptisch- der äthiopisch-orthodoxen Kirche SOWI1e der Kırche
des ens (assyrische Kırche).
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geachtet werden, daß das orthodoxe 
Kind weiß: Es ist nicht seine "erste 
Kommunion" .15 

5. Teilnahme orthodoxer Schüler am 
katholischen Religionsunterricht? 

Besonders im schulischen Bereich muß 
der Lehrer beziehungsweise Seelsorger 
neben dem kirchlichen auch das staat­
liche Recht beachten 16. Bei orthodoxen 
Schülern wird man es dem katholi­
schen Religionslehrer danken, sofern er 
dabei hilft, abzuklären, welcher ortho­
doxen Denomination ein Schüler an­
gehört, ob vor Ort ein entsprechender 
Religionsunterricht (RU) eingerichtet 
wurde (oder bei genügend Interessen­
ten: eingerichtet werden kann 17), be­
ziehungsweise den Kontakt zu den 
orthodoxen Stellen herzustellen. Eine 
reguläre Zuständigkeit des katholi­
schen Religionslehrers für orthodoxe 
Kinder besteht aber nicht. Wenn es aus 
Aufsichtsgründen nötig ist, erlaubt das 
staatliche Schulrecht zwar das Ver­
bleiben am katholischen RU nicht teil­
nehmender (also auch orthodoxer) 
Schüler in der Klasse, grundsätzlich 
aber nicht deren Teilnahme am Unter­
richt. Doch wurde im Erlaßweg die 
Möglichkeit der Teilnahme am Unter­
richt für Schüler eines staatlich bislang 
nicht anerkannten Religionsbekennt-
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nisses eingeräumt: 18 Auf ausdrückli­
chen Wunsch der Erziehungsberech­
tigten beziehungsweise des eigenbe­
rechtigten Schülers (mit vollendetem 
14. Lebensjahr) bei Zustimmung der 
entspJ;"echenden Religionsgemeinschaft 
ist für solche Schüler (genauso wie für 
bekenntnislose Schüler) die Teilnahme 
an jedem beliebigen eingerichteten RU 
zulässig (auf Wunsch mit Vermerk im 
Zeugnis, aber ohne Leistungsbeurtei­
lung). Analoge Sonderregelungen für 
Schüler staatlich anerkannter Bekennt­
nisse wurden bislang formal nicht ge­
troffen. Es kommt in der Diaspora 
allerdings immer wieder vor, daß die 
eigene Kirche wegen zu geringer Schü­
lerzahl oder auch aus organisatorischer 
Überforderung praktisch keinen Un­
terricht einrichten kann. Einzelne zu­
ständige kirchliche Obere orthodoxer 
Kinder signalisieren, daß sie in solchen 
Fällen die Teilnahme am katholischen 
RU eher befürworten. In Einzelfällen 
haben Schüler unter ausdrücklicher 
Einwilligung aller Betroffener (katholi­
scher Lehrer, Erziehungsberechtigter 
und kirchlicher Oberer des Schülers) 
bereits in der Vergangenheit contra 
legern voll am katholischen RU teilge­
nommen. Aus kirchlicher Sicht beste­
hen hinsichtlich solcher Konsenslösun­
gen keine Bedenken, vor allem dann 
nicht, wenn als erfreuliche Frucht öku­
menischer Dialoge bereits bilaterale 

\5 Vgl. die Pastoralen Vereinbarungen der Deutschen Bischöfe mit der Syrisch-orthodoxen Kirche 
vom 24.1.1994 zur Umsetzung der weitgehenden Kirchengemeinschaft auf dem Gebiet der 
Sakramentenspendung, Pkt. 3 in: AKKR 163 (1994) 155f. .. 

16 Vgl. zur Rechtslage in Osterreich Inge Gampl/Richard Potz/Brigitte Schinkele, Osterreichisches Staats­
kirchenrecht. Gesetze, Materialien, Rechtsprechung, Wien 1990; 1993. 

l7 Keinesfalls darf in der Schule, weil aktuell kein eigener orthodoxer Religionslehrer da ist, zur 
Abmeldung vom orthodoxen RU ermuntert werden. So hintertreibt man die rechtlich für alle 
staatlich anerkannte!"!. Denominationen grundsätzlich mögliche und zumindest in den Ballungs­
zentren von den in Osterreich stärker vertretenen Kirchen auch - meist in Form von Sammel­
klassen - durchwegs leistbare Einrichtung eines eigenen Religionsunterrichtes! 

18 Also zum Beispiel Angehörige der koptisch- oder äthiopisch-orthodoxen Kirche sowie der Kirche 
des Ostens (assyrische Kirche). 
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Abkommen für gegenseltige pastorale schen orm ist (vgl 155), ist ZUTFC

Hilfestellungen der Diaspora beste- Vermeidung VO  - Rechtsunsicherheit
hen Die Revision des staatlichen für den orthodoxen Partner SOWI1E VO.  5

Schulrechts, das hier nNn1ıCcC. LLUT hinter Doppeltrauungen 1mM 7Zweifelsfall eher
den ökumenischen Entwicklungen einer orthodoxen Irauung muıt
rückbleibt, sondern auch grundrecht- Dispens VO:  a der katholischen OrTM-
iıch bedenklich ıst, ıst eın Desiderat.” pflicht ra Im Fall einer katholi-

schen Irauung ist jedenfalls darauf
achten, da{fß der Eheschließung eın

Bekenntnisverschiedene Ehen Priester assıstiert.“ fast en ortho-
doxen Kirchen gilt die egnung (Krö

Prinzipiell sSind hinsichtlich der Er- nung Urc den Priester grundsätzlich
laubtheit einer bekenntnisverschiede- als Voraussetzung für das ustande-

kommen einer sakramentalen Ehe1ien Ehe die einschlägigen Bestimmun-
SCH des atholischen Kirchenrechts Orthodoxe Christen können bei einer
iınzuhalten (vgl bes CIC; katholischen TIrauung als Irauzeugen

CCEO; 143{f) Dazu zählt fungieren (vgl 128) uch kann eın
auch die Berücksichtigung orthodoxen orthodoxer mitsträger mıt Zustim-
Eherechts gem 780 CEO nNnier INUNS des Ordinarius ZUX Teilnahme
Einhaltung der orthodoxen Formvor- der Eheschliefsungsfeier eingeladen
schriften eliner orthodoxen IC. werden (vgl 158) eiıne
geschlossene Ehen gelten seitens der orthodoxe Irauung statt, kann 1Ce
katholischen IC jedenfalls als gül- eın katholischer mtsträger teil-
1g (vgl 1127 CIC; 834 nehmen, „WwWenn VO  5 der Autorität

mgeke 1st bedenken, der orientalischen Kirche eingeladen
da{fs orthodoxerseits eine katholische ist  ‚44 (vgl 127) Eine Konzelebration
JIrauung -  en jedem Fall als gültig ist jedoch ausgeschlossen (C 908 CIC;
erachte wird. ES handelt sich hier ach 702 Natürlich können auch
orthodoxem Kirchenrecht der ege katholische Yısten bei einer orthodo-

eine rage der Ortkonomia. en Xe1 Irauung JIrauzeugen se1ln, sofern
der Mischehenproblematik als olcher orthodoxerseits keine Bedenken be-
spielt die rage der Zulässigkeit des stehen. 1C. zulässig bleibt die g..
Sakramentenempfanges einer nicht- meinsame Irauung UrCc die eist-
orthodoxen IC SOWIeEe die Beurtei- lichen beider rchen (Doppel- der
lung der Gültigkeit der der katholi- Simultantrauung, 1127 CIC; 839
schen IC gespendeten Sakramente
eiINne Obwohl die VONn manchen Hat eın katholischer Seelsorger die
rtchen vorgeschriebene Verpflich- Ehevoraussetzungen eines rthodoxen
(ung, ihre eigene Eheschließungsform prüfen, können spezielle TODIeme

beachten, für sich eın SCNOMMEN auftauchen. Beispielsweise kennen die
kein Grund für die automatische orthodoxen rchen weıt mehr Ehe-
Dispens VO der katholischen kanoni- hindernisse als das reformierte atho-

Vergleichbare Probleme bestehen uch Hochschulrecht.
Vgl Pastorale Einführung der Bischöfe des deutschen Sprachgebietes, die Feier der Trauung
den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Auflage Zürich U.: 1992, 21—-31, hier

(Nr. 31)
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Abkommen für gegenseitige pastorale 
Hilfestellungen in der Diaspora beste­
hen. Die Revision des staatlichen 
Schulrechts, das hier nicht nur hinter 
den ökumenischen Entwicklungen zu­
rückbleibt, sondern auch grundrecht­
lich bedenklich ist, ist ein Desiderat.19 

6. Bekenntnisverschiedene Ehen 

Prinzipiell sind hinsichtlich der Er­
laubtheit einer bekenntnisverschiede­
nen Ehe die einschlägigen Bestimmun­
gen des katholischen Kirchemechts 
einzuhalten (vgl. bes. ce. 1124ff CIC; 
ce. 813ff CCEO; ÖD 143ff). Dazu zählt 
auch die Berücksichtigung orthodoxen 
Eherechts gern. c. 780 § 2 CCEO. Unter 
Einhaltung der orthodoxen Formvor­
schriften in einer orthodoxen Kirche 
geschlossene Ehen gelten seitens der 
katholischen Kirche jedenfalls als gül­
tig (vgl. ce. 1127 § 1 CIC; c. 834 § 2 
CCEO). Umgekehrt ist zu bedenken, 
daß orthodoxerseits eine katholische 
Trauung nicht in jedem Fall als gültig 
erachtet wird. Es handelt sich hier nach 
orthodoxem Kirchemecht in der Regel 
um eine Frage der Oikonomia. Neben 
der Mischehenproblematik als solcher 
spielt die Frage der Zulässigkeit des 
Sakramentenempfanges in einer nicht­
orthodoxen Kirche sowie die Beurtei­
lung der Gültigkeit der in der katholi­
schen Kirche gespendeten Sakramente 
eine Rolle. Obwohl die von manchen 
Kirchen vorgeschriebene Verpflich­
tung, ihre eigene Eheschließungsform 
zu beachten, für sich allein genommen 
kein Grund für die automatische 
Dispens von der katholischen kanoni-
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sehen Form ist (vgl. ÖD 155), ist zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheit 
für den orthodoxen Partner sowie von 
Doppeltrauungen im Zweifelsfall eher 
zu einer orthodoxen Trauung mit 
Dispens von der katholischen Form­
pflicht zu raten. Im Fall einer katholi­
schen Trauung ist jedenfalls darauf zu 
achten, daß der Eheschließung ein 
Priester assistiert.2o In fast allen ortho­
doxen Kirchen gilt die Segnung (Krö­
nung) durch den Priester grundsätzlich 
als Voraussetzung für das Zustande­
kommen einer sakramentalen Ehe. 
Orthodoxe Christen können bei einer 
katholischen Trauung als Trauzeugen 
fungieren (vgl. ÖD 128). Auch kann ein 
orthodoxer Amtsträger mit Zustim­
mung des Ordinarius zur Teilnahme an 
der Eheschließungsfeier eingeladen 
werden (vgl. ÖD 158). Findet eine 
orthodoxe Trauung statt, kann vice 
versa ein katholischer Amtsträger teil­
nehmen, "wenn er von der Autorität 
der orientalischen Kirche eingeladen 
ist" (vgl. ÖD 127). Eine Konzelebration 
ist jedoch ausgeschlossen (c. 908 CIC; 
c. 702 CCEO). Natürlich können auch 
katholische Christen bei einer orthodo­
xen Trauung Trauzeugen sein, sofern 
orthodoxerseits keine Bedenken be­
stehen. Nicht zulässig bleibt die ge­
meinsame Trauung durch die Geist­
lichen beider Kirchen (Doppel- oder 
Simultantrauung, c. 1127 § 3 CIC; c. 839 
CCEO). 
Hat ein katholischer Seelsorger die 
Ehevoraussetzungen eines Orthodoxen 
zu prüfen, können spezielle Probleme 
auftauchen. Beispielsweise kennen die 
orthodoxen Kirchen weit mehr Ehe­
hindernisse als das reformierte katho-

19 Vergleichbare Probleme bestehen auch im Hochschulrecht. 
'0 Vgl. Pastorale Einführung der Bischöfe des deutschen Sprachgebietes, in: die Feier der Trauung in 

den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes. 2. Auflage Zürich u.a. 1992,21-31, hier 
28 (Nr. 31). 
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lische erecCc Vor em aber ist xen Gläubigen die unterschiedliche
Fall eiıner Vorehe des orthodoxen e1ls DPraxis der katholischen IC Vel-
darauf achten, da{(s en der muitteln. wohl bei der Beurteilung
Ledigenstandsprüfung jedenfalls eın orthodoxer Ehen grundsätzlic. ortho-
erianren VOI einem katholischen doxes erec. mitberücksichtigt wird,
Ehegericht stattfinden mufß Dies gilt gesteht die katholische IC geschie-
auch bei blofß zı vilen Vorehen ortho- denen Orthodoxen aus ogmatischen

Gründen Lebzeiten des ersten Part-doxer Christen Die Möglichkeit der
einfachen, außergerichtlichen Nichtbe- eIs prinzipiell eıne Möglichkeit der
standserklärung Urc das bischöfliche Wiederverehelichun selbst W©

Ordinarlat, w1ıe sS1Ee diesem Fall bei S1e eiIne IC cheidungsurkun-
atholıken möglich ist, wurde bislang de vorlegen. Allerdings finden wW1e
nıicht auf orthodoxe Christen gBE- überall dort, Ehescheidungen mMOg-

ich sind den me1lsten orthodoxendehnt Das Brautpaar ist darauf auf-
merksam machen, da{fs das gericht- Kirchen aum Nichtigkeitsprozesse
1C.  e eriahren ängere Zeit beanspru- Statt E1n atholisches Ehegericht wird
chen kann Wenn ber eine Zivilehe er bei geschiedenen Vorehen 5CHC-

befinden ist, kann aber meist SCHL benenfalls das Vorliegen VO  } Nichtig-
1686 CIC (par 1372 keitsgründen überprüfen. manchen

eın Dokumentenprozefs (vereinfachtes en wird eiıne nachträgliche iıch-
Verfahren) urchgefü  t werden.* tigkeitserklärung sicher möglich senmn

Problematischerweise wird eıne solche
Größere Schwierigkeiten resultieren auf Grund VO  a 834 CEO auch
VOT em aus dem den orthodoxen dann erfolgen, W e’ eıne den ortho-
rtchen meiıst egenüber der katholi- doxen Formvorschriften nıcht entspre-
schen TIradition anderen Umgang mıiıt en geschlossene Ehe Segnung
erwitwung und Scheidung. beiden Urc einen Priester) VO. der OrtNOo-

doxen Kirche selbst kat’oikonomian alsFällen werden Zweıt- beziehungsweise
Drittehen grundsätzlic ZWaTr cht gültig anerkannt wird.

gesehen; der Praxıs werden S1e
Heute werden Mischehen katholischer-aber vielen rtchen doch regelmäßig

gewährt. So ist ZW alr ach dem ec se1ts oft bekenntnisverschiedene Ehen
der orthodoxen rchen der Sieben genannt. Im Idealfall kann aus einer
Konzilien die Aus katholischer 1C „Mischehe” eine bekenntnisverbinden-
unproblematische vierte Eheschlie- de Ehe werden, die bei en verblei-
fung eiINes Zu dritten Mal Verwiıtwe- benden Schwierigkeiten azu be1-
ten unzulässig. Einem (eventuell tragt, Kirchenspaltung überwinden.
schon ZU zweıten Mal) Geschiedenen Wenngleich och nicht alle inzel-
wird VO  5 ein1gen orthodoxen rtchen probleme wirklich befriedigend gelöst
dagegen nicht selten eiıne neuerliche sind, hat der katholische Gesetzgeber
ICALliıche Eheschließung rlaubt Es cht zuletzt Urc die Verpflichtung
wird nıicht immer leicht se1n, orthodo- Z.UXC prinzipiellen Berücksichtigung des

Dazu ist notwendig, da{fs alle nötigen Dokumente eiırats- un Scheidungsurkunde; Bestäti-
des orthodoxen Wohnortpfarramtes ZUT eıit der Eheschließung über Kirchenzugehörigkeitund -ehlende kirchliche Form; sonstige eidesstattliche Erklärungen evtl beglaubigten Über-

setzungen) vorgelegt werden.
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lische Eherecht. Vor allem aber ist im 
Fall einer Vorehe des orthodoxen Teils 
darauf zu achten, daß im Rahmen der 
Ledigenstandsprüfung jedenfalls ein 
Verfahren vor einem katholischen 
Ehegericht stattfinden muß. Dies gilt 
auch bei bloß zivilen Vorehen ortho­
doxer Christen. Die Möglichkeit der 
einfachen, außergerichtlichen Nichtbe­
standserklärung durch das bischöfliche 
Ordinariat, wie sie in diesem Fall bei 
Katholiken möglich ist, wurde bislang 
nicht auf orthodoxe Christen ausge­
dehnt. Das Brautpaar ist darauf auf­
merksam zu machen, daß das gericht­
liche Verfahren längere Zeit beanspru­
chen kann. Wenn über eine Zivilehe 
zu befinden ist, kann aber meist gern. 
c. 1686 CIC (par c. 1372 § 1 CCEO) 
ein Dokumentenprozeß (vereinfachtes 
Verfahren) durchgeführt werden.21 

Größere Schwierigkeiten resultieren 
vor allem aus dem in den orthodoxen 
Kirchen meist gegenüber der katholi­
schen Tradition anderen Umgang mit 
Verwitwung und Scheidung. In beiden 
Fällen werden Zweit- beziehungsweise 
Drittehen grundsätzlich zwar nicht 
gerne gesehen; in der Praxis werden sie 
aber in vielen Kirchen doch regelmäßig 
gewährt. So ist zwar nach dem Recht 
der orthodoxen Kirchen der Sieben 
Konzilien die aus katholischer Sicht 
unproblematische vierte Eheschlie­
ßung eines zum dritten Mal Verwitwe­
ten unzulässig. Einem (eventuell sogar 
schon zum zweiten Mal) Geschiedenen 
wird von einigen orthodoxen Kirchen 
dagegen nicht selten eine neuerliche 
kirchliche Eheschließung erlaubt. Es 
wird nicht immer leicht sein, orthodo-
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xen Gläubigen die unterschiedliche 
Praxis der katholischen Kirche zu ver­
mitteln. Obwohl bei der Beurteilung 
orthodoxer Ehen grundsätzlich ortho­
doxes Eherecht mitberücksichtigt wird, 
gesteht die katholische Kirche geschie­
denen Orthodoxen aus dogmatischen 
Gründen zu Lebzeiten des ersten Part­
ners prinzipiell keine Möglichkeit der 
Wiederverehelichung zu - selbst wenn 
sie eine kirchliche Scheidungsurkun­
de vorlegen. Allerdings finden - wie 
überall dort, wo Ehescheidungen mög­
lich sind - in den meisten orthodoxen 
Kirchen kaum Nichtigkeitsprozesse 
statt. Ein katholisches Ehegericht wird 
daher bei geschiedenen Vorehen gege­
benenfalls das Vorliegen von Nichtig­
keitsgründen überprüfen. In manchen 
Fällen wird eine nachträgliche Nich­
tigkeitserklärung sicher möglich sein. 
Problematischerweise wird eine solche 
auf Grund von c. 834 § 2 CCEO auch 
dann erfolgen, wenn eine den ortho­
doxen Formvorschriften nicht entspre­
chend geschlossene Ehe (Segnung 
durch einen Priester) von der ortho­
doxen Kirche selbst kat' oikonomian als 
gültig anerkannt wird. 

Heute werden Mischehen katholischer­
seits oft bekenntnisverschiedene Ehen 
genannt. Im Idealfall kann aus einer 
"Mischehe" eine bekenntnis verbinden­
de Ehe werden, die bei allen verblei­
benden Schwierigkeiten dazu bei­
trägt, Kirchenspaltung zu überwinden. 
Wenngleich noch nicht alle Einzel­
problerne wirklich befriedigend gelöst 
sind, hat der katholische Gesetzgeber 
nicht zuletzt durch die Verpflichtung 
zur prinzipiellen Berücksichtigung des 

21 Dazu ist es notwendig, daß alle nötigen Dokumente (Heirats- und Scheidungsurkunde; Bestäti­
gung des orthodoxen Wohnortpfarramtes zur Zeit der Eheschließung über Kirchenzugehör~gkeit 
und fehlende kirchliche Form; sonstige eidesstattliche Erklärungen - evtl. in beglaubigten Uber­
setzungen) vorgelegt werden. 
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Eherechts der Kirche des nicht-katho- es tun, dafß alle Kinder der
ischen Partners* eıinen wichtigen VOILI - katholischen IC getauft un:! eI.:
bereitenden Schritt diese ichtung gCH werden. Gleichzeitig mufßfß an

gesetzt. Dafs sowohl die katholische kannt werden, da{f der nichtkatholi-
Kirche als auch die meisten orthodoxen sche Partner aufgrund SE1INES eigenen
en ihren Angehörigen eın Ver- ıstlıchen Engagements sich eıner
sprechen hinsichtlich auie und Erzie- hnlichen erpfli  e gegenüberse-
hung der er abverlangen, macht hen kann Es ist beachten, da{s 1m

Kirchenrecht VO  a diesem Partner keinden Eheleuten die Überwindung VOIL

irchenspaltung auf der ene der schriftliches der mündliches Verspre-
Hauskirche dagegen nicht unbedingt chen verlangt wird”“” (ÖD 150) Der be-
eıiıchnter. Das katholische Kirchenrecht sonderen ähe zwischen den orho-

doxen und der katholischen IC isthat dieser rage allerdings den
etzten Jahrzehnten wichtige odilfi- wohl cht zuletzt diesem Zusam-
kationen rfahren Vom katholischen menhang besonders Rechnung tra-
Partner wird LLIUT verlangt, „sein MÖög- SCH (vgl

22 Vgl zuletzt umtassend Stefan Rambacher, Formertfordernisse für die Eheschließung getaufter icht-
katholiken nach dem CEO. nter besonderer Berücksichtung der altorientalischen Kirchen
M111/46), Gt. Ottilien 1995

23 Dies geschieht schließlich uch dadurch, da{fß die katholische Kirche orthodoxe T1sten als
Taufpaten (zusammen muıt einem katholischen Paten) akzeptiert. Umgekehrt steht natürlich
uch katholischen Christen nach Maßgabe des Rechtes der orthodoxen Kirchen A diesen als
aten fungieren (vgl 98)

236 

Eherechts der Kirche des nicht-katho­
lischen Partners 22 einen wichtigen vor­
bereitenden Schritt in diese Richtung 
gesetzt. Daß sowohl die katholische 
Kirche als auch die meisten orthodoxen 
Kirchen ihren Angehörigen ein Ver­
sprechen hinsichtlich Taufe und Erzie­
hung der Kinder abverlangen, macht 
den Eheleuten die Überwindung von 
Kirchenspaltung auf der Ebene der 
Hauskirehe dagegen nicht unbedingt 
leichter. Das katholische Kirchenrecht 
hat in dieser Frage allerdings in den 
letzten Jahrzehnten wichtige Modifi­
kationen erfahren: Vom katholischen 
Partner wird nur verlangt, "sein Mög-
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liches zu tun, daß alle Kinder in der 
katholischen Kirche getauft und erzo­
gen werden. Gleichzeitig muß aner­
kannt werden, daß der nichtkatholi­
sche Partner aufgrund seines eigenen 
christlichen Engagements sich einer 
ähnlichen Verpflichtung gegenüberse­
hen kann. Es ist zu beachten, daß im 
Kirchenrecht von diesem Partner kein 
schriftliches oder mündliches Verspre­
chen verlangt wird" (ÖD 150). Der be­
sonderen Nähe zwischen den orho­
doxen und der katholischen Kirche ist 
wohl nicht zuletzt in diesem Zusam­
menhang besonders Rechnung zu tra­
gen (vgl. ÖD 151).23 

22 Vgl. zuletzt umfassend Stefan Rambacher, Formerfordemisse für die Eheschließung getaufter Nicht­
katholiken nach dem CCEO. Unter besonderer Berücksichtung der altorientalischen Kirchen 
(MThSt III/46), St.Ottilien 1995. 

23 Dies geschieht schließlich auch dadurch, daß die katholische Kirche orthodoxe Christen als 
Taufpaten (zusammen mit einem katholischen Paten) akzeptiert. Umgekehrt steht es natürlich 
auch katholischen Christ~n nach Maßgabe des Rechtes der orthodoxen Kirchen zu, in diesen als 
Paten zu fungieren (vgl. 0098). 


